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Anhang II:  Maßnahmen nicht-kommunaler Akteure zum Hochwasserrisiko-
management im Projektgebiet 

Die Maßnahmen der nicht-kommunalen Akteure im Projektgebiet sind in der folgenden Tabelle zu-
sammengestellt. Die Angaben zur Umsetzung, zur Priorität und zum vorgesehenen Umsetzungszeit-
raum beziehen sich auf das Projektgebiet. Die Informationen zu den Oberzielen und Schutzgütern 
wurden landesweit ermittelt. Eine weitere Differenzierung für das Projektgebiet ist nicht erforderlich. 

Die Umsetzung der Maßnahmen der nicht-kommunalen Akteure wird teilweise durch die im Anhang I 
dargestellten Maßnahmen der Landesebene (z.B. Leitfäden) unterstützt. Darüber hinaus stehen sie in 
enger Verbindung mit den Maßnahmen der Kommunen im Projektgebiet, die im Anhang III dargestellt 
sind. 

Weitere Informationen über die Maßnahmen der einzelnen Akteure, der damit verfolgten Ziele sowie 
rechtlicher Grundlagen finden sich im Kapitel 5 des Maßnahmenberichts. 
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a) Maßnahmen der höheren Wasserbehörden und des Landesbetriebs Gewässer (siehe Kapitel 5.5 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R05 Kontrolle des Abflussquer-
schnittes und Beseitigung von 
Störungen 

Regelmäßige Kontrolle der Siche-
rung des Abflussquerschnittes auf 
Basis der wasserrechtlichen Rege-
lungen (z.B. durch Gewässerschau-
en) und Beseitigung von Störungen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Wasserbehörde, 
Landesbetrieb Ge-
wässer 

Vermeidung 
neuer Risiken 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 

R06 Unterhaltung technischer 
Hochwasserschutzeinrichtun-
gen 

Unterhaltung bestehender Deiche, 
Hochwasserrückhaltebecken und 
Talsperren einschließlich der An-
passung an neue Anforderungen 
(z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter 
Nutzung des LUBW Leitfadens 

Die Hochwasserschutzeinrichtun-
gen im Zuständigkeitsbereich des 
Landesbetriebs Gewässer werden 
regelmäßig unterhalten. 
Anpassung der Hochwasser-
schutzeinrichtungen an die aktuel-
len Anforderungen (u. a. DIN 
19700, DIN 1972). 
Donau, Riß, Rot: Deiche stehen 
zur Ertüchtigung an.  

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Wasserbehörde, 
Landesbetrieb Ge-
wässer 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 fortlaufend ab 
2020 

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R09 Umsetzung von Konzepten für 
den technischen Hochwasser-
schutz 

Umsetzung der Maßnahmen von 
Konzepten / Machbarkeitsstudien für 
notwendigen technisch-
infrastrukturellen Hochwasserschutz 
einschließlich mobiler Schutzeinrich-
tungen und Objektschutz nach 
Ergreifen bzw. in Kombination mit 
nicht-baulichen Maßnahmen der 
Hochwasservorsorge (z.B. Alarm- 
und Einsatzpläne) an Gewässern 2. 
Ordnung 

Das Integrierte Donauprogramm 
(IDP) setzt sich aus lokalen und 
überregionalen Maßnahmen 
zusammen. Etliche Maßnahmen 
wie die Sanierung der Donau 
zwischen Hundersingen - Binz-
wangen oder unterhalb von Ried-
lingen sind bereits umgesetzt. Bei 
den weiteren Maßnahmen liegen 
unterschiedliche Umsetzungs-
stände vor, wobei die Vorausset-
zungen für die Umsetzung bei 
einigen bereits weitgehend erfüllt 
sind (siehe http://www.rp-
tuebin-
gen.de/servlet/PB/menu/1157077/i
ndex.html, Rubrik geplante Maß-
nahmen). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Wasserbehörde, 
Landesbetrieb Ge-
wässer 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2014 M, U, 
K, W 

R13 Fortschreibung HWGK Fortschreibung der HWGK als 
Grundlage für die rechtliche Siche-
rung von Flächen als Überschwem-
mungsgebiet 

Für alle HWGK-Gewässer wird bis 
2019 untersucht, ob eine Aktuali-
sierung erforderlich ist und diese 
gegebenenfalls durchgeführt. 

Regierungspräsidi-
um Freiburg, Höhere 
Wasserbehörde, 
Landesbetrieb Ge-
wässer 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 fortlaufend ab 
2019 

M, U, 
K, W 

R13 Fortschreibung HWGK Fortschreibung der HWGK als 
Grundlage für die rechtliche Siche-
rung von Flächen als Überschwem-
mungsgebiet 

Für alle HWGK-Gewässer wird bis 
2019 untersucht, ob eine Aktuali-
sierung erforderlich ist und diese 
gegebenenfalls durchgeführt. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Wasserbehörde, 
Landesbetrieb Ge-
wässer 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 fortlaufend ab 
2019 

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R21 Rechtliche Sicherung von 
Flächen als Überschwem-
mungsgebiet 

Darstellung der Überflutungsberei-
che für 100-jährliches Hochwasser 
(HQ100) in Karten mit deklaratorische 
Wirkung als starkes Indiz für das 
Vorliegen eines festgesetzten Über-
schwemmungsgebiets nach § 65 
WG mit den Rechtsfolgen des § 78 
WHG (u.a. Verbot der Ausweisung 
von Baugebieten und der Errichtung 
von baulichen Anlagen) zur Vermei-
dung neuer Risiken, zur Sicherung 
von Retentionsflächen und zur 
Erreichung einer hochwassergerech-
ten Landbewirtschaftung. 

Öffentliche Auslegung der Gefah-
renkarten nach Fertigstellung der 
HWGK. 
Gegebenenfalls erforderliche 
Änderungen der Hochwasserge-
fahrenkarten, beispielsweise im 
Rahmen der durch die HWRM-
Richtlinie geforderten Überprüfung 
der Gefahrenkarten in Bereichen 
mit signifikantem Hochwasserrisi-
ko alle sechs Jahre, werden je-
weils veröffentlicht, so dass die 
Maßnahme fortlaufend durchge-
führt wird. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Wasserbehörde, 
Landesbetrieb Ge-
wässer 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
nach HW 

1 bis 2015 M, U, 
K, W 

R21 Rechtliche Sicherung von 
Flächen als Überschwem-
mungsgebiet 

Darstellung der Überflutungsberei-
che für 100-jährliches Hochwasser 
(HQ100) in Karten mit deklaratorische 
Wirkung als starkes Indiz für das 
Vorliegen eines festgesetzten Über-
schwemmungsgebiets nach § 65 
WG mit den Rechtsfolgen des § 78 
WHG (u.a. Verbot der Ausweisung 
von Baugebieten und der Errichtung 
von baulichen Anlagen) zur Vermei-
dung neuer Risiken, zur Sicherung 
von Retentionsflächen und zur 
Erreichung einer hochwassergerech-
ten Landbewirtschaftung. 

Öffentliche Auslegung der Gefah-
renkarten nach Fertigstellung der 
HWGK. 
Gegebenenfalls erforderliche 
Änderungen der Hochwasserge-
fahrenkarten, beispielsweise im 
Rahmen der durch die HWRM-
Richtlinie geforderten Überprüfung 
der Gefahrenkarten in Bereichen 
mit signifikantem Hochwasserrisi-
ko alle sechs Jahre, werden je-
weils veröffentlicht, so dass die 
Maßnahme fortlaufend durchge-
führt wird. 

Regierungspräsidi-
um Freiburg, Höhere 
Wasserbehörde, 
Landesbetrieb Ge-
wässer 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
nach HW 

1 bis 2015 M, U, 
K, W 
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b) Maßnahme der höheren Naturschutzbehörden (siehe Kapitel 5.6 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet Do-
nautal und Hochflächen von Tutt-
lingen bis Beuron (FFH). 

Regierungspräsidi-
um Freiburg, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2015 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet 
Ruhestätter Ried, Egelseeried und 
Taubenried (FFH). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2015 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet 
Enzkofer Ried und Mengener 
Riedle (FFH). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2015 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet 
Ablach, Baggerseen und Waltere 
Moor (FFH). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2018 M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Im FFH-Gebiet "Gebiete bei 
Burladingen" sind Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wasserrück-
halts im Natura 2000 MaP zu 
erwarten. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2015 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet 
Südwestalb und Oberes Donautal. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2019 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet Donau 
zwischen Riedlingen und Sigma-
ringen (FFH). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2016 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet 
Feuchtgebiete um Altshausen. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2020 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet 
Uracher Talspinne. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2019 M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das FFH-Gebiet Tiefental und 
Schmiechtal. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2020 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das FFH-Gebiet Donau zwi-
schen Munderkingen und Erbach 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2015 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet 
Pfrunger und Burgweiler Ried. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2021 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet 
Pfrunger Ried und Seen bei 
Illmensee. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2021 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet Östli-
cher Großer Heuberg. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2019 M, U, 
K, W 
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R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet 
Zwiefaltener Alb (FFH). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2017 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet 
Schmeietal (FFH). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2014 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet Gro-
ßes Lautertal und Landgericht 
(FFH). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2020 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet Gebie-
te um das Laucherttal (FFH). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2017 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet Bag-
gerseen Krauchenwies/Zielfingen 
(SPA). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2016 M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
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g 
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R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das FFH-Gebiet Donau zwi-
schen Munderkingen und Riedlin-
gen 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2017 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet Mittle-
re Schwäbische Alb. 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2019 M, U, 
K, W 

R15 Integration des natürlichen 
Wasserrückhalts in die Natura 
2000-Managementpläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Natura 2000 Managementpläne 
sollte das Ziel "Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts" soweit 
möglich berücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Managementplan 
für das Natura 2000-Gebiet Gro-
ßer Buchwald und Tautschbuch 
(FFH). 

Regierungspräsidi-
um Tübingen, Höhe-
re Naturschutzbe-
hörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2017 M, U, 
K, W 



Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg 

Maßnahmenbericht Mittlere Donau – Anhang II 

 

 

 Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH  Anhang II - 10 

c) Maßnahme der höheren und unteren Forstbehörden (siehe Kapitel 5.8 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io
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g 
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R18 Information und Beratung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesitzer zur 
hochwasserangepassten Bewirt-
schaftung insbesondere zur Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der 
Fläche 

Systematisierung der bislang im 
Einzelfall stattfindenden Beratung 
der Waldbesitzer über eine hoch-
wasserangepasste Bewirtschaf-
tung einschließlich der Vermei-
dung von Erosionsrisiken und die 
Möglichkeiten der Verbesserung 
des natürlichen Wasserrückhalts 
in der Fläche und an den Gewäs-
sern. Nutzung des Leitfadens für 
die hochwassergerechte Waldbe-
wirtschaftung (Maßnahme L8) 

Landratsamt Alb-
Donau-Kreis, Untere 
Forstbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend ab 
2016 

M, U, 
K, W 

R18 Information und Beratung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesitzer zur 
hochwasserangepassten Bewirt-
schaftung insbesondere zur Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der 
Fläche 

Erweiterung der bedarfsorientier-
ten Beratung durch den Aufbau 
einer systematischen Information 
der Waldbesitzer zur hochwasser-
angepassten Bewirtschaftung und 
den Möglichkeiten zur Verbesse-
rung des natürlichen Wasserrück-
halts in der Fläche und an den 
Gewässern unter Nutzung der 
Hochwassergefahrenkarten und 
zukünftig unter Berücksichtigung 
des Leitfadens gemäß Maßnahme 
L8. 

Landratsamt Bibe-
rach, Untere Forst-
behörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend ab 
2016 

M, U, 
K, W 

R18 Information und Beratung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesitzer zur 
hochwasserangepassten Bewirt-
schaftung insbesondere zur Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der 
Fläche 

fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
zukünftig Nutzung des Leitfadens 
für die hochwassergerechte Wald-
bewirtschaftung (Maßnahme L8) 

Landratsamt Ra-
vensburg, Untere 
Forstbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
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R18 Information und Beratung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesitzer zur 
hochwasserangepassten Bewirt-
schaftung insbesondere zur Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der 
Fläche 

Erweiterung der anlassbezogenen 
bzw. bedarfsorientierten Beratung 
zu einer systematischen Informati-
on der Waldbesitzer. 
Berücksichtigung auch der nicht 
überfluteten Bereiche und in Zu-
kunft des Leitfadens nach Maß-
nahme L8. 

Landratsamt Reut-
lingen, Untere 
Forstbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend ab 
2016 

M, U, 
K, W 

R18 Information und Beratung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesitzer zur 
hochwasserangepassten Bewirt-
schaftung insbesondere zur Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der 
Fläche 

Aufbau einer systematischen 
Information der Waldbesitzer zur 
hochwasserangepassten Bewirt-
schaftung und den Möglichkeiten 
zur Verbesserung des natürlichen 
Wasserrückhalts in der Fläche und 
an den Gewässern unter Nutzung 
der Hochwassergefahrenkarten 
und zukünftig unter Berücksichti-
gung des Leitfadens gemäß Maß-
nahme L8. 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere 
Forstbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend ab 
2016 

M, U, 
K, W 

R18 Information und Beratung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesitzer zur 
hochwasserangepassten Bewirt-
schaftung insbesondere zur Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der 
Fläche 

Erweiterung der Beratung durch 
den Aufbau einer systematischen 
Information der Waldbesitzer über 
eine hochwasserangepasste 
Bewirtschaftung und der Vermei-
dung von Erosionsrisiken unter 
Nutzung der Hochwassergefah-
renkarten und zukünftig unter 
Berücksichtigung des Leitfadens 
gemäß Maßnahme L8. 

Landratsamt Tuttlin-
gen, Untere Forst-
behörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend ab 
2016 

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R18 Information und Beratung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesitzer zur 
hochwasserangepassten Bewirt-
schaftung insbesondere zur Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der 
Fläche 

fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Zukünftig Nutzung des Leitfadens 
(Maßnahme L8) 

Landratsamt 
Zollernalbkreis, 
Untere Forstbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 
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d) Maßnahme der höheren und unteren Landwirtschaftsbehörden (siehe Kapitel 5.9 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io
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ät
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g 
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s 
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R19 Information und Beratung 
Landwirte 

Beratung und Information der Land-
wirte zum Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flächen zur 
Nahrungsproduktion (Nachsorge) 
und zur hochwasserangepassten 
Bewirtschaftung (Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der Fläche, 
Verminderung von Ertragsausfällen) 
im Rahmen der Fachberatung 

Fortführung der systematischen 
Information der Landwirte zu 
Erosionsrisiken und dem natürli-
chen Wasserrückhalt in der Fläche 
und an den Gewässern, systema-
tische Information der Landwirte 
zu möglichen Nachsorgemaß-
nahmen unter Verwendung des 
Leitfadens zur hochwasserange-
passten Landwirtschaft (Maßnah-
me L9). 
Der Fachdienst Landwirtschaft des 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis ist 
ebenfalls zuständig für das Gebiet 
der Stadt Ulm. 

Landratsamt Alb-
Donau-Kreis, Untere 
Landwirtschaftsbe-
hörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
nach HW 

2 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 

R19 Information und Beratung 
Landwirte 

Beratung und Information der Land-
wirte zum Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flächen zur 
Nahrungsproduktion (Nachsorge) 
und zur hochwasserangepassten 
Bewirtschaftung (Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der Fläche, 
Verminderung von Ertragsausfällen) 
im Rahmen der Fachberatung 

Fortführung der systematischen 
Information der Landwirte zu 
Erosionsrisiken und dem natürli-
chen Wasserrückhalt in der Fläche 
und an den Gewässern, systema-
tische Information der Landwirte 
zu möglichen Nachsorgemaß-
nahmen unter Verwendung des 
Leitfadens zur hochwasserange-
passten Landwirtschaft (Maßnah-
me L9)  

Landratsamt Bibe-
rach, Untere Land-
wirtschaftsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
nach HW 

2 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
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R19 Information und Beratung 
Landwirte 

Beratung und Information der Land-
wirte zum Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flächen zur 
Nahrungsproduktion (Nachsorge) 
und zur hochwasserangepassten 
Bewirtschaftung (Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der Fläche, 
Verminderung von Ertragsausfällen) 
im Rahmen der Fachberatung 

Fortführung der systematischen 
Information der Landwirte zu 
Erosionsrisiken und dem natürli-
chen Wasserrückhalt in der Fläche 
und an den Gewässern, systema-
tische Information der Landwirte 
zu möglichen Nachsorgemaß-
nahmen unter Verwendung des 
Leitfadens zur hochwasserange-
passten Landwirtschaft (Maßnah-
me L9)  

Landratsamt Ra-
vensburg, Untere 
Landwirtschaftsbe-
hörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
nach HW 

2 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 

R19 Information und Beratung 
Landwirte 

Beratung und Information der Land-
wirte zum Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flächen zur 
Nahrungsproduktion (Nachsorge) 
und zur hochwasserangepassten 
Bewirtschaftung (Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der Fläche, 
Verminderung von Ertragsausfällen) 
im Rahmen der Fachberatung 

Ergänzung des bestehenden 
Informations- und Beratungsange-
bots um Beratungsangebote über 
mögliche bzw. notwendige Nach-
sorgemaßnahmen nach Hochwas-
serereignissen. 
Zukünftig Nutzung des Leitfadens 
(Maßnahme L9). 

Landratsamt Reut-
lingen, Untere 
Landwirtschaftsbe-
hörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
nach HW 

2 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 

R19 Information und Beratung 
Landwirte 

Beratung und Information der Land-
wirte zum Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flächen zur 
Nahrungsproduktion (Nachsorge) 
und zur hochwasserangepassten 
Bewirtschaftung (Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der Fläche, 
Verminderung von Ertragsausfällen) 
im Rahmen der Fachberatung 

Ergänzung des bestehenden 
Informations- und Beratungsange-
bots um Beratungsangebote über 
mögliche bzw. notwendige Nach-
sorgemaßnahmen nach Hochwas-
serereignissen. 
Zukünftig Nutzung des Leitfadens 
(Maßnahme L9). 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere 
Landwirtschaftsbe-
hörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
nach HW 

2 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
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R19 Information und Beratung 
Landwirte 

Beratung und Information der Land-
wirte zum Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flächen zur 
Nahrungsproduktion (Nachsorge) 
und zur hochwasserangepassten 
Bewirtschaftung (Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der Fläche, 
Verminderung von Ertragsausfällen) 
im Rahmen der Fachberatung 

Aufbau eines Informations- und 
Beratungsangebots über Erosions-
risiken, zur Verbesserung des 
natürlichen Wasserrückhalts und 
über mögliche bzw. notwendige 
Nachsorgemaßnahmen nach 
Hochwasserereignissen auf Basis 
des Leitfadens zur hochwasseran-
gepassten Landwirtschaft (Maß-
nahme L9). 

Landratsamt Tuttlin-
gen, Untere Land-
wirtschaftsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
nach HW 

2 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 

R19 Information und Beratung 
Landwirte 

Beratung und Information der Land-
wirte zum Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flächen zur 
Nahrungsproduktion (Nachsorge) 
und zur hochwasserangepassten 
Bewirtschaftung (Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der Fläche, 
Verminderung von Ertragsausfällen) 
im Rahmen der Fachberatung 

Aufbauend auf der Umsetzung der 
Erosionsschutzverordnung und 
der Hinweise zur Nachsorge des 
ZAK sollen zukünftig die Hinweise 
des Leitfadens des MLR (Maß-
nahme L9) vermittelt werden. 

Landratsamt 
Zollernalbkreis, 
Untere Landwirt-
schaftsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
nach HW 

2 fortlaufend ab 
2014 

M, U, 
K, W 
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e) Maßnahme der oberen und unteren Flurneuordnungsbehörden (siehe Kapitel 5.10 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R31 Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes in die 
Wege- und Gewässerpläne 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Auf-
stellung von Wege- und Gewässer-
plänen durch - Entsiegelung, - die 
gezielte Versickerung, - die Anpas-
sung der Bewirtschaftungsrichtung 
und - weitere Maßnahmen zur Ab-
flussverzögerung in der Fläche. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 

Landratsamt Alb-
Donau-Kreis, Untere 
Flurneuordnungsbe-
hörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verminderung 
bestehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 

R31 Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes in die 
Wege- und Gewässerpläne 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Auf-
stellung von Wege- und Gewässer-
plänen durch - Entsiegelung, - die 
gezielte Versickerung, - die Anpas-
sung der Bewirtschaftungsrichtung 
und - weitere Maßnahmen zur Ab-
flussverzögerung in der Fläche. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 

Landratsamt Bibe-
rach, Untere Flur-
neuordnungsbehör-
de 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verminderung 
bestehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 

R31 Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes in die 
Wege- und Gewässerpläne 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Auf-
stellung von Wege- und Gewässer-
plänen durch - Entsiegelung, - die 
gezielte Versickerung, - die Anpas-
sung der Bewirtschaftungsrichtung 
und - weitere Maßnahmen zur Ab-
flussverzögerung in der Fläche. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 

Landratsamt Ra-
vensburg, Untere 
Flurneuordnungsbe-
hörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verminderung 
bestehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R31 Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes in die 
Wege- und Gewässerpläne 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Auf-
stellung von Wege- und Gewässer-
plänen durch - Entsiegelung, - die 
gezielte Versickerung, - die Anpas-
sung der Bewirtschaftungsrichtung 
und - weitere Maßnahmen zur Ab-
flussverzögerung in der Fläche. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 

Landratsamt Reut-
lingen, Untere Flur-
neuordnungsbehör-
de 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verminderung 
bestehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 

R31 Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes in die 
Wege- und Gewässerpläne 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Auf-
stellung von Wege- und Gewässer-
plänen durch - Entsiegelung, - die 
gezielte Versickerung, - die Anpas-
sung der Bewirtschaftungsrichtung 
und - weitere Maßnahmen zur Ab-
flussverzögerung in der Fläche. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere Flur-
neuordnungsbehör-
de 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verminderung 
bestehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 

R31 Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes in die 
Wege- und Gewässerpläne 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Auf-
stellung von Wege- und Gewässer-
plänen durch - Entsiegelung, - die 
gezielte Versickerung, - die Anpas-
sung der Bewirtschaftungsrichtung 
und - weitere Maßnahmen zur Ab-
flussverzögerung in der Fläche. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 

Landratsamt Tuttlin-
gen, Untere Flur-
neuordnungsbehör-
de 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verminderung 
bestehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
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R31 Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes in die 
Wege- und Gewässerpläne 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Auf-
stellung von Wege- und Gewässer-
plänen durch - Entsiegelung, - die 
gezielte Versickerung, - die Anpas-
sung der Bewirtschaftungsrichtung 
und - weitere Maßnahmen zur Ab-
flussverzögerung in der Fläche. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 

Landratsamt 
Zollernalbkreis, 
Untere Flurneuord-
nungsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verminderung 
bestehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 
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f) Maßnahme der unteren Baurechtsbehörden (siehe Kapitel 5.11 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
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g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü
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r 

R20 Information und Auflagen im 
Rahmen der Baugenehmigung 

Information über Risiken bzw. Aufla-
gen bei Baugenehmigungen für 
Neu- und Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden Siedlun-
gen) zur Sicherstellung einer hoch-
wasserangepassten Bauweise. 
Soweit eine hochwasserangepasste 
Bauweise nicht möglich ist, können 
Auflagen hinsichtlich der Nutzungs-
intensität erforderlich werden. 

fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 

Landratsamt Alb-
Donau-Kreis, Untere 
Baurechtsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 

R20 Information und Auflagen im 
Rahmen der Baugenehmigung 

Information über Risiken bzw. Aufla-
gen bei Baugenehmigungen für 
Neu- und Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden Siedlun-
gen) zur Sicherstellung einer hoch-
wasserangepassten Bauweise. 
Soweit eine hochwasserangepasste 
Bauweise nicht möglich ist, können 
Auflagen hinsichtlich der Nutzungs-
intensität erforderlich werden. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf. 
Zukünftig Integration der Maß-
nahme L6 (Erarbeitung bzw. 
Aktualisierung von Leitfäden und 
Fortbildungen zur hochwasserge-
rechten Baugenehmigung). 

Landratsamt Bibe-
rach, Untere Bau-
rechtsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 

R20 Information und Auflagen im 
Rahmen der Baugenehmigung 

Information über Risiken bzw. Aufla-
gen bei Baugenehmigungen für 
Neu- und Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden Siedlun-
gen) zur Sicherstellung einer hoch-
wasserangepassten Bauweise. 
Soweit eine hochwasserangepasste 
Bauweise nicht möglich ist, können 
Auflagen hinsichtlich der Nutzungs-
intensität erforderlich werden. 

fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Sonstige Gefahren, z.B. durch 
Hangwasser, sind der Baurechts-
behörde in der Regel nicht be-
kannt, sie führen, falls der Was-
serbehörde bekannt, zu Auflagen 
und Hinweisen im Einzelfall. 

Landratsamt Ra-
vensburg, Untere 
Baurechtsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
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R20 Information und Auflagen im 
Rahmen der Baugenehmigung 

Information über Risiken bzw. Aufla-
gen bei Baugenehmigungen für 
Neu- und Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden Siedlun-
gen) zur Sicherstellung einer hoch-
wasserangepassten Bauweise. 
Soweit eine hochwasserangepasste 
Bauweise nicht möglich ist, können 
Auflagen hinsichtlich der Nutzungs-
intensität erforderlich werden. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Zukünftig Integration der Maß-
nahme L6 Erarbeitung bzw. Aktua-
lisierung von Leitfäden und Fort-
bildungen zur hochwassergerech-
ten Bauweise. 

Landratsamt Reut-
lingen, Untere Bau-
rechtsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 

R20 Information und Auflagen im 
Rahmen der Baugenehmigung 

Information über Risiken bzw. Aufla-
gen bei Baugenehmigungen für 
Neu- und Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden Siedlun-
gen) zur Sicherstellung einer hoch-
wasserangepassten Bauweise. 
Soweit eine hochwasserangepasste 
Bauweise nicht möglich ist, können 
Auflagen hinsichtlich der Nutzungs-
intensität erforderlich werden. 

Information und Auflagen zum 
hochwasserangepassten Bauen 
(mindestens im HQ100-Bereich) im 
Rahmen der Baugenehmigung.  

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere Bau-
rechtsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 

R20 Information und Auflagen im 
Rahmen der Baugenehmigung 

Information über Risiken bzw. Aufla-
gen bei Baugenehmigungen für 
Neu- und Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden Siedlun-
gen) zur Sicherstellung einer hoch-
wasserangepassten Bauweise. 
Soweit eine hochwasserangepasste 
Bauweise nicht möglich ist, können 
Auflagen hinsichtlich der Nutzungs-
intensität erforderlich werden. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf. 
Zukünftig Integration der Maß-
nahme L6 (Erarbeitung bzw. 
Aktualisierung von Leitfäden und 
Fortbildungen zur hochwasserge-
rechten Baugenehmigung). 

Landratsamt Tuttlin-
gen, Untere Bau-
rechtsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
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R20 Information und Auflagen im 
Rahmen der Baugenehmigung 

Information über Risiken bzw. Aufla-
gen bei Baugenehmigungen für 
Neu- und Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden Siedlun-
gen) zur Sicherstellung einer hoch-
wasserangepassten Bauweise. 
Soweit eine hochwasserangepasste 
Bauweise nicht möglich ist, können 
Auflagen hinsichtlich der Nutzungs-
intensität erforderlich werden. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf. 
Zukünftig Integration der Maß-
nahme L6 (Erarbeitung bzw. 
Aktualisierung von Leitfäden und 
Fortbildungen zur hochwasserge-
rechten Baugenehmigung). 

Landratsamt 
Zollernalbkreis, 
Untere Baurechts-
behörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 
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g) Maßnahmen der unteren Wasserbehörden (siehe Kapitel 5.12 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io
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g 
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hu
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R22 Überwachung VAwS / VAUwS 
(soweit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-
Anlagenstandorte durch Sachver-
ständige und soweit erforderlich 
Anordnung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen Gefah-
renkarten.  
Beachten der jeweils aktuellen 
Hochwassergefahrenkarten bei 
Genehmigungen von Anlagen.  
Beratung und Information insbeson-
dere hinsichtlich hochwasserange-
passter Bauweise und Ersatz was-
sergefährdender Stoffe.  

Ergänzung des einzelfallbezoge-
nen Hochwasserrisikomanage-
ments für  VAwS-Anlagen um eine 
systematische Information der 
Betreiber und Überwachung der 
VAwS Anlagen. Überprüfung, ob 
durch die Hochwassergefahren-
karten mit Änderungen bei Infor-
mation und Überwachung zu 
rechnen ist. 

Landratsamt Alb-
Donau-Kreis, Untere 
Wasserbehörden 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2015 

U 

R22 Überwachung VAwS / VAUwS 
(soweit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-
Anlagenstandorte durch Sachver-
ständige und soweit erforderlich 
Anordnung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen Gefah-
renkarten.  
Beachten der jeweils aktuellen 
Hochwassergefahrenkarten bei 
Genehmigungen von Anlagen.  
Beratung und Information insbeson-
dere hinsichtlich hochwasserange-
passter Bauweise und Ersatz was-
sergefährdender Stoffe.  

Einführung einer systematischen 
Information der Betreiber und 
Überwachung der VAwS-Anlagen 
sowie konkreter Maßnahmen zu 
Kontrollen, Beratungen und An-
ordnungen im Rahmen der An-
passung an die Information der 
Hochwassergefahrenkarten. 

Landratsamt Bibe-
rach, Untere Was-
serbehörden 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2016 

U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R22 Überwachung VAwS / VAUwS 
(soweit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-
Anlagenstandorte durch Sachver-
ständige und soweit erforderlich 
Anordnung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen Gefah-
renkarten.  
Beachten der jeweils aktuellen 
Hochwassergefahrenkarten bei 
Genehmigungen von Anlagen.  
Beratung und Information insbeson-
dere hinsichtlich hochwasserange-
passter Bauweise und Ersatz was-
sergefährdender Stoffe.  

Systematische Information der 
Betreiber und Überwachung der 
VAwS Anlagen sowie Einführung 
konkreter Maßnahmen.  
Im Landkreis werden Betreiber 
von bestehenden Anlagen mit 
Inkrafttreten der AwSV allgemein 
über die Presse informiert, Betrei-
ber neuer Anlagen erhalten im 
Rahmen der Baugenehmigung 
entsprechende Auflagen und 
Hinweise. Eine Überwachung 
erfolgt durch wiederkehrende 
Sachverständigenprüfungen. Die 
Sachverständigen sind in Fragen 
des Hochwasserschutzes geschult 
und informieren die Betreiber. 
Konkrete Maßnahmen erfolgen 
aufgrund Personalmangels jedoch 
nur anlassbezogen. Nach Anga-
ben des Landratsamts ist durch 
die Gefahrenkarten mit Änderun-
gen für die Information bzw. 
Überwachung zu rechnen. 

Landratsamt Ra-
vensburg, Untere 
Wasserbehörden 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2016 

U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io
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U
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R22 Überwachung VAwS / VAUwS 
(soweit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-
Anlagenstandorte durch Sachver-
ständige und soweit erforderlich 
Anordnung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen Gefah-
renkarten.  
Beachten der jeweils aktuellen 
Hochwassergefahrenkarten bei 
Genehmigungen von Anlagen.  
Beratung und Information insbeson-
dere hinsichtlich hochwasserange-
passter Bauweise und Ersatz was-
sergefährdender Stoffe.  

Ergänzung der systematischen 
Information der Betreiber von 
VAwS-Anlagen um konkrete Maß-
nahmen von Kontrolle, Beratung 
bzw. Anordnungen im Zuge der 
Erstellung der Hochwassergefah-
renkarten. 

Landratsamt Reut-
lingen, Untere Was-
serbehörden 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2015 

U 

R22 Überwachung VAwS / VAUwS 
(soweit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-
Anlagenstandorte durch Sachver-
ständige und soweit erforderlich 
Anordnung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen Gefah-
renkarten.  
Beachten der jeweils aktuellen 
Hochwassergefahrenkarten bei 
Genehmigungen von Anlagen.  
Beratung und Information insbeson-
dere hinsichtlich hochwasserange-
passter Bauweise und Ersatz was-
sergefährdender Stoffe.  

Einführung einer systematischen 
Information der Betreiber und 
Überwachung der VAwS Anlagen 
sowie konkreter Maßnahmen auf 
Basis der HWGK. 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere Was-
serbehörden 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2016 

U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R22 Überwachung VAwS / VAUwS 
(soweit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-
Anlagenstandorte durch Sachver-
ständige und soweit erforderlich 
Anordnung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen Gefah-
renkarten.  
Beachten der jeweils aktuellen 
Hochwassergefahrenkarten bei 
Genehmigungen von Anlagen.  
Beratung und Information insbeson-
dere hinsichtlich hochwasserange-
passter Bauweise und Ersatz was-
sergefährdender Stoffe.  

Einführung einer systematischen 
Information der Betreiber und 
Überwachung der VAwS Anlagen. 
Eine Änderung der Information 
bzw. Überwachung auf Basis der 
HWGK ist laut Angaben des LRA 
nicht vorgesehen. 

Landratsamt Tuttlin-
gen, Untere Was-
serbehörden 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2016 

U 

R22 Überwachung VAwS / VAUwS 
(soweit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-
Anlagenstandorte durch Sachver-
ständige und soweit erforderlich 
Anordnung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen Gefah-
renkarten.  
Beachten der jeweils aktuellen 
Hochwassergefahrenkarten bei 
Genehmigungen von Anlagen.  
Beratung und Information insbeson-
dere hinsichtlich hochwasserange-
passter Bauweise und Ersatz was-
sergefährdender Stoffe.  

Im Zollernalbkreis soll mit der 
Offenlegung der HWGK eine 
systematische Information der 
Betreiber und Überwachung der 
VAwS Anlagen sowie konkrete 
Maßnahmen eingeführt werden. 

Landratsamt 
Zollernalbkreis, 
Untere Wasserbe-
hörden 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2016 

U 
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h) Maßnahme der unteren Gesundheitsbehörden (siehe Kapitel 5.13 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
EU-Badestelle Risstissen, Bag-
gersee 

Landratsamt Alb-
Donau-Kreis, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U 

R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
EU-Badestelle Herbertshofen, 
Sonntagssee 

Landratsamt Alb-
Donau-Kreis, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U 

R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

Regelmäßige Beprobung der 
betroffenen Badestelle (Ertingen, 
Schwarzachtaler See). 
Sicherstellung, dass nach einer 
gegebenenfalls auftretenden 
Trübung der Gewässer ein Bade-
verbot erteilt, eine Systematische 
Beprobung bis zu Wiederherstel-
lung der Wasserqualität durchge-
führt und die Aufhebung des 
Badeverbots durchgeführt wird. 

Landratsamt Bibe-
rach, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend ab 
2015 

M, U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

Regelmäßige Beprobung der 
betroffenen Badestelle (Wilhelms-
dorf, Lengenweiler See). 
Sicherstellung, dass nach einer 
gegebenenfalls auftretenden 
Trübung des Gewässers ein Ba-
deverbot erteilt wird, eine Syste-
matische Beprobung bis zur Wie-
derherstellung der Wasserqualität 
erfolgt und die Aufhebung des 
Badeverbots durchgeführt wird. 

Landratsamt Ra-
vensburg, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend ab 
2015 

M, U 

R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Rulfingen, Südsee III 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U 

R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Pfullendorf, Seepark Linzgau 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U 

R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Krauchenwies, Baggersee Lutz 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Rulfingen, Baggersee Zielfingen 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U 

R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Friedberg, Dorfteich 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U 

R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Krauchenwies, Strandbad 
Krauchenwieser See 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U 

R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Jettkofen, Baggersee Müller 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere 
Gesundheitsbehör-
de 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U 

R23 Objektspezifische Nachsorge 
EU-Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen 
Badestellen (Badegewässerrichtli-
nie) nach Hochwasserereignissen 
und Vorbereitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Hörschwag, Lauchert 

Landratsamt 
Zollernalbkreis, 
Untere Gesund-
heitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U 
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i) Maßnahme der unteren Katastrophenschutzbehörden (siehe Kapitel 5.14 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R03 Einführung FLIWAS Einführung des Flutinformations- 
und -warnsystems FLIWAS zur 
internetbasierten Unterstützung der 
Alarm- und Einsatzplanung 

Prüfung der Einführung von 
FLIWAS 

Landratsamt 
Zollernalbkreis, 
Untere Katastro-
phenschutzbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen während 
HW, Verringe-
rung nachteiliger 
Folgen nach HW 

2 bis 2016 M, U, 
K, W 

R24 Koordination der Alarm- und 
Einsatzplanungen 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne unterei-
nander sowie mit den übergeordne-
ten Alarm- und Einsatzpläne der 
unteren Katastrophenschutzbehör-
den 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne. 

Landratsamt Alb-
Donau-Kreis, Untere 
Katastrophen-
schutzbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen während 
HW, Verringe-
rung nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2017 

M, U, 
K, W 

R24 Koordination der Alarm- und 
Einsatzplanungen 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne unterei-
nander sowie mit den übergeordne-
ten Alarm- und Einsatzpläne der 
unteren Katastrophenschutzbehör-
den 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne. 

Landratsamt Bibe-
rach, Untere Kata-
strophenschutzbe-
hörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen während 
HW, Verringe-
rung nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2017 

M, U, 
K, W 

R24 Koordination der Alarm- und 
Einsatzplanungen 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne unterei-
nander sowie mit den übergeordne-
ten Alarm- und Einsatzpläne der 
unteren Katastrophenschutzbehör-
den 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne in Ergän-
zung zu dem bestehenden Ta-
schenalarmkalender. 

Landratsamt Ra-
vensburg, Untere 
Katastrophen-
schutzbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen während 
HW, Verringe-
rung nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2017 

M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R24 Koordination der Alarm- und 
Einsatzplanungen 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne unterei-
nander sowie mit den übergeordne-
ten Alarm- und Einsatzpläne der 
unteren Katastrophenschutzbehör-
den 

Berücksichtigung der HWGK bei 
der Fortführung der Koordination 
der kommunalen Alarm- und 
Einsatzpläne 

Landratsamt Reut-
lingen, Untere Kata-
strophenschutzbe-
hörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen während 
HW, Verringe-
rung nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 

R24 Koordination der Alarm- und 
Einsatzplanungen 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne unterei-
nander sowie mit den übergeordne-
ten Alarm- und Einsatzpläne der 
unteren Katastrophenschutzbehör-
den 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne. 

Landratsamt Sigma-
ringen, Untere Kata-
strophenschutzbe-
hörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen während 
HW, Verringe-
rung nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2017 

M, U, 
K, W 

R24 Koordination der Alarm- und 
Einsatzplanungen 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne unterei-
nander sowie mit den übergeordne-
ten Alarm- und Einsatzpläne der 
unteren Katastrophenschutzbehör-
den 

fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 

Landratsamt Tuttlin-
gen, Untere Kata-
strophenschutzbe-
hörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen während 
HW, Verringe-
rung nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 

R24 Koordination der Alarm- und 
Einsatzplanungen 

Koordination der kommunalen 
Alarm- und Einsatzpläne unterei-
nander sowie mit den übergeordne-
ten Alarm- und Einsatzpläne der 
unteren Katastrophenschutzbehör-
den 

Koordination der Alarm- und Ein-
satzpläne auf Ebene des Kreises. 
Dies ist für 2015 geplant, die 
Berücksichtigung der Hochwas-
sergefahrenkarten ist vorgesehen.  

Landratsamt 
Zollernalbkreis, 
Untere Katastro-
phenschutzbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen während 
HW, Verringe-
rung nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 
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j) Maßnahme der Regionalverbände (siehe Kapitel 5.15 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R25 Änderung des Regionalplans / 
Landschaftsrahmenplans zur 
Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Fort-
schreibung der Regionalpläne durch:  
(A) die Aufnahme von Grundsätzen 
und Zielen zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz  
(B) die Festlegung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz  
(C) die Nachrichtliche Übernahme 
von Flächen für überörtlich bedeut-
same Hochwasserschutzmaßnah-
men aus der wasserwirtschaftlichen 
Planung  
in Anwendung der Leitlinie "Hoch-
wassergefahr und Strategien zur 
Schadensminderung in BW" Auf-
nahme des natürlichen Wasserrück-
halts in der Fläche und an den 
Gewässern bei der Fortschreibung 
der Landschaftsrahmenpläne  

Umsetzung der Leitlinie "Hoch-
wassergefahr und Strategien zur 
Schadensminderung BW" im 
Rahmen der aktuellen Fortschrei-
bung des Regionalplans. 

Regionalverband 
Bodensee-
Oberschwaben 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 bis 2014 M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R25 Änderung des Regionalplans / 
Landschaftsrahmenplans zur 
Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Fort-
schreibung der Regionalpläne durch:  
(A) die Aufnahme von Grundsätzen 
und Zielen zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz  
(B) die Festlegung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz  
(C) die Nachrichtliche Übernahme 
von Flächen für überörtlich bedeut-
same Hochwasserschutzmaßnah-
men aus der wasserwirtschaftlichen 
Planung  
in Anwendung der Leitlinie "Hoch-
wassergefahr und Strategien zur 
Schadensminderung in BW" Auf-
nahme des natürlichen Wasserrück-
halts in der Fläche und an den 
Gewässern bei der Fortschreibung 
der Landschaftsrahmenpläne  

Umsetzung der Leitlinie "Hoch-
wassergefahr und Strategien zur 
Schadensminderung in Baden-
Württemberg" im Rahmen der 
Gesamtfortschreibung des Regio-
nalplans (geltender Regionalplan 
aus 1987), unter Beachtung der 
aktuellen rechtlichen Regelungen. 
Bei der Umsetzung der Maßnah-
me R25 ist die Harmonisierung mit 
den Regelungen im bayrischen 
Teil der Region Donau-Iller zu 
beachten. 

Regionalverband 
Donau-Iller 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 bis 2016 M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R25 Änderung des Regionalplans / 
Landschaftsrahmenplans zur 
Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Fort-
schreibung der Regionalpläne durch:  
(A) die Aufnahme von Grundsätzen 
und Zielen zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz  
(B) die Festlegung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz  
(C) die Nachrichtliche Übernahme 
von Flächen für überörtlich bedeut-
same Hochwasserschutzmaßnah-
men aus der wasserwirtschaftlichen 
Planung  
in Anwendung der Leitlinie "Hoch-
wassergefahr und Strategien zur 
Schadensminderung in BW" Auf-
nahme des natürlichen Wasserrück-
halts in der Fläche und an den 
Gewässern bei der Fortschreibung 
der Landschaftsrahmenpläne  

Umsetzung der Leitlinie "Hoch-
wassergefahr und Strategien zur 
Schadensminderung in BW" mit 
Ergänzung der bisherigen Maß-
nahmen durch: 
- Freihaltung der Außenbereiche 
des HQ100 für vorbeugenden 
Hochwasserschutz 
- Unterstützung einer hochwas-
sergerechten Bauweise im 
HQextrem 
- Unterstützung einer hochwas-
sergerechten Bauweise und 
Standortwahl in geschützten 
Bereichen durch Grundsätze oder 
Vorbehaltsgebiete 
- Nachrichtliche Übernahme von 
regional bedeutsamen Flächen für 
den Hochwasserschutz 

Regionalverband 
Hochrhein-
Bodensee 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 bis 2016 M, U, 
K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R25 Änderung des Regionalplans / 
Landschaftsrahmenplans zur 
Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der Fort-
schreibung der Regionalpläne durch:  
(A) die Aufnahme von Grundsätzen 
und Zielen zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz  
(B) die Festlegung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz  
(C) die Nachrichtliche Übernahme 
von Flächen für überörtlich bedeut-
same Hochwasserschutzmaßnah-
men aus der wasserwirtschaftlichen 
Planung  
in Anwendung der Leitlinie "Hoch-
wassergefahr und Strategien zur 
Schadensminderung in BW" Auf-
nahme des natürlichen Wasserrück-
halts in der Fläche und an den 
Gewässern bei der Fortschreibung 
der Landschaftsrahmenpläne  

Ergänzung des Landschaftsrah-
menplans bei der Fortschreibung 
um Darstellungen zum natürlichen 
Wasserrückhalt in der Fläche und 
an den Gewässern. Freihalten 
aller bei einem HQ100 im Außenbe-
reich betroffenen Flächen durch 
Vorranggebiete für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz im 
Regionalplan. Flächen für regional 
bedeutsame Hochwasserschutz-
maßnahmen der wasserwirtschaft-
lichen Planung nachrichtlich über-
nehmen. Unterstützen einer 
hochwassergerechten Bauweise 
im HQextrem durch Grundsätze der 
Regionalplanung. 

Regionalverband 
Schwarzwald-Baar-
Heuberg 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

1 bis 2018 M, U, 
K, W 
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k) Maßnahme der Betreiber bzw. Eigentümer von Kulturobjekten (siehe Kapitel 5.17 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R27 Eigenvorsorge Kulturgüter Erstellung einer objektspezifischen 
Krisenmanagementplanung, die 
Schäden durch Hochwasser verrin-
gert oder verhindert. Koordination 
der objektspezifischen Maßnahmen 
mit der Krisenmanagementplanung 
der Kommune. 

Für die einzelnen Objekte ist 
jeweils zu prüfen ob eine Verknüp-
fung mit der kommunalen Krisen-
managementplanung (Maßnahme 
R2) sinnvoll bzw. erforderlich ist. 

nicht benannter 
privater oder öffent-
licher Eigentümer 
(außer Gemeinde) 
(KUL) 

Verringerung 
bestehender 
Risiken,  
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen während 
eines Hoch-
wasserereignis-
ses,  
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
einem Hoch-
wasserereignis 

1 Fortlaufend K 
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l) Maßnahme der Betreiber von IVU-Betrieben (siehe Kapitel 5.18 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 
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R28 Überarbeitung von Betriebs-
anweisungen bzw. Erstellung / 
Überarbeitung von Konzepten 
für das Hochwasserrisikoma-
nagement in IVU-Betrieben 

Überarbeitung von Betriebsanwei-
sungen bzw. Erstellung bzw. Über-
arbeitung von Konzepten für das 
betriebliche Hochwasserrisikomana-
gement auf Grundlage der Abschät-
zung von möglichen Umweltbelas-
tungen im Hochwasserfall anhand 
der Hochwassergefahrenkarten, mit 
(A) Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
Umweltbelastungen, einschließlich 
Objektschutz, (B) Alarm- und Ein-
satzplänen und (C) Vorbereitung 
ggf. notwendiger Nachsorgemaß-
nahmen  

Fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
Zollern GmbH & Co. KG 

Betreiber IVU Be-
trieb (über Gewer-
beaufsicht RP) 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 

R28 Überarbeitung von Betriebs-
anweisungen bzw. Erstellung / 
Überarbeitung von Konzepten 
für das Hochwasserrisikoma-
nagement in IVU-Betrieben 

Überarbeitung von Betriebsanwei-
sungen bzw. Erstellung bzw. Über-
arbeitung von Konzepten für das 
betriebliche Hochwasserrisikomana-
gement auf Grundlage der Abschät-
zung von möglichen Umweltbelas-
tungen im Hochwasserfall anhand 
der Hochwassergefahrenkarten, mit 
(A) Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
Umweltbelastungen, einschließlich 
Objektschutz, (B) Alarm- und Ein-
satzplänen und (C) Vorbereitung 
ggf. notwendiger Nachsorgemaß-
nahmen  

fortlaufend - kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf 
IVU-Betrieb Sappi Ehingen GmbH 

Betreiber IVU Be-
trieb (über Gewer-
beaufsicht RP) 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbe-
darf  

M, U, 
K, W 
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m) Maßnahme der Wirtschaftsunternehmen (siehe Kapitel 5.19 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R29 Eigenvorsorge Wirtschaftsun-
ternehmen 

Analyse der objektspezifischen 
Hochwasserrisiken einschließlich 
notwendiger Ver- und Entsorgungs-
infrastruktur hinsichtlich möglicher 
wirtschaftlicher Schäden (u.a. Ge-
bäude, Produktionsstätten, Rohstof-
fe) und Folgeschäden (u.a. Produk-
tionsausfall, Umweltschäden),  
Objektschutz und ggf. objektspezifi-
schen Ersatzes der Ver- und Ent-
sorgung, Objektspezifische Alarm- 
und Einsatzplanung einschließlich 
Nachsorge Abschluss von Versiche-
rungen/Bildung von Rücklagen zur 
Abdeckung des Restrisikos  

Die Eigenvorsorge wird durch die 
Information der Kommunen (R1) 
und das Krisenmanagement (R2) 
unterstützt. 

Wirtschaftsunter-
nehmen 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 
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n) Maßnahme der Bürgerinnen und Bürger (siehe Kapitel 5.20 Maßnahmenbericht) 
 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R30 Eigenvorsorge Bürgerinnen 
und Bürger 

Objektschutz und angepasste Nut-
zung von Gebäuden und Grundstü-
cken, Private Notfallplanung für den 
Hochwasserfall einschließlich Nach-
sorge, Abschluss von Versicherun-
gen/Bildung von Rücklagen zur 
Abdeckung des Restrisikos  

Die Eigenvorsorge wird durch die 
Information der Kommunen (R1) 
und das Krisenmanagement (R2) 
unterstützt. 

Bürger und Bürgerin Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachtei-
liger Folgen 
während HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, U, 
K, W 

 



Ansprechpartner 
 
Regierungspräsidium Tübingen 
Referat 53.2, Gewässer I. Ordnung, Hochwasserschutz – Neckar-Bodensee: 
Lothar Heissel, Tel. 07071 757-3527, lothar.heissel@rpt.bwl.de 
Dominik Kirste, Tel. 07071 757-3524, dominik.kirste@rpt.bwl.de 
 
 
 

 

Weiterführende  
Informationen 
 
Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt, Messungen  
und Naturschutz (LUBW)  
Der interaktive Dienst UDO (Umwelt-Daten und -Karten Online) der LUBW 
ermöglicht den allgemeinen Zugriff auf ausgewählte Umweltdaten und digitale 
Kartenbestände.  
http://brsweb.lubw.baden-wuerttemberg.de/brs-web/index.xhtml 
 
Hochwasserrisikomanagement in Baden-Württemberg  
Zentrales Internetportal zur Hochwasserstrategie des Landes Baden-
Württemberg. Links zu Kartendiensten und Publikationen des Landes zum 
Thema Hochwasser. Interner Bereich mit allen HWGK, Vorgehenskonzept 
Hochwasserrisikomanagement und den Internetauftritten der 
Regierungspräsidien. 
www.hochwasserbw.de 
 
WBW Fortbildungsgesellschaft mbH  
Vielfältige Informationen und Publikationen zu Gewässernachbarschaften, 
Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerpädagogik, 
Hochwasserpartnerschaften, mit Internem Bereich für Kommunen.  
www.wbw-fortbildung.de 
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